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(57) Die Erfindung betrifft eine Abgasnachbehand-
lungsvorrichtung (1) einer Brennkraftmaschine, und wel-
che ein Gehäuse (2) aufweist, wobei ein erstes Aufnah-
merohr (14) vorgesehen ist, in welchem wenigstens ein
Teil einer ersten Abgasnachbehandlungseinrichtung
(10) umfassend einen in Bezug auf das erste Aufnahme-
rohr (14) und ein zweites Aufnahmerohr (22) separaten
rohrförmigen ersten Mantel (16) und wenigstens ein ins-
besondere wenigstens mittels einer ersten Lagermatte
(18) in dem ersten Mantel (16) fixiertes erstes Abgas-
nachbehandlungselement (20) entnehmbar aufgenom-
men ist, und wobei in dem zweiten Aufnahmerohr (22)
wenigstens ein Teil einer zweiten Abgasnachbehand-
lungseinrichtung (6) mit wenigstens einem zweiten Ab-
gasnachbehandlungselement (28) mit einem separaten
zweiten Mantel (24) und einer zweiten Lagermatte (26)
entnehmbar aufgenommen ist, und wobei wenigstens
das erste Aufnahmerohr (14) und das zweite Aufnahme-
rohr (22) durch eine zerstörungsfrei lösbare Verbindung
(32) miteinander derart verbunden sind, dass nach einem
zerstörungsfreien Lösen der zerstörungsfrei lösbaren
Verbindung (32) das erste Aufnahmerohr (14) von dem
zweiten Aufnahmerohr (22) trennbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Abgasnach-
behandlungsvorrichtung einer Brennkraftmaschine, ge-
mäß dem Oberbegriff von Anspruch 1. Die Erfindung be-
trifft auch eine Brennkraftmaschine und mit wenigstens
einer solchen Abgasnachbehandlungsvorrichtung ge-
mäß Anspruch 16.
[0002] Gehäuse solcher Abgasnachbehandlungsvor-
richtung hausen meist Schalldämpfer, Rußfilter und/oder
Katalysatoren wie einen Oxidationskatalysator und/oder
einen Reduktionskatalysator (SCR-Katalysator). Eine
gattungsgemäße Abgasnachbehandlungsvorrichtung
ist beispielsweise aus Fig. 2 der US 2003/0159436 A1
bekannt.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Abgasnachbehandlungsvorrichtung der eingangser-
wähnten Art derart fortzubilden, dass sie flexibler zu mon-
tieren und zu warten ist. Ebenso soll eine Brennkraftma-
schine mit einer solchen Abgasnachbehandlungsvor-
richtung zur Verfügung gestellt werden.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale von Anspruch 1 und Anspruch 16 gelöst.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Die Erfindung geht aus von einer Abgasnach-
behandlungsvorrichtung einer Brennkraftmaschine ins-
besondere eines Kraftfahrzeugs oder einer stationären
Brennkraftmaschine, welche einen über eine Abgasein-
lassöffnung eingeführten Abgasstrom wenigstens teil-
weise von Schadstoffen befreit und ihn dann über eine
Abgasauslassöffnung in die Atmosphäre leitet und wel-
che ein Gehäuse aufweist, wobei ein erstes Aufnahme-
rohr vorgesehen ist, in welchem wenigstens ein Teil einer
ersten Abgasnachbehandlungseinrichtung umfassend
einen in Bezug auf das erste Aufnahmerohr und ein zwei-
tes Aufnahmerohr separaten rohrförmigen ersten Mantel
und wenigstens ein insbesondere wenigstens mittels ei-
ner ersten Lagermatte in dem ersten Mantel fixiertes ers-
tes Abgasnachbehandlungselement entnehmbar aufge-
nommen ist, und wobei in dem zweiten Aufnahmerohr
wenigstens ein Teil einer zweiten Abgasnachbehand-
lungseinrichtung mit wenigstens einem zweiten Abgas-
nachbehandlungselement aufgenommen ist, und wobei
wenigstens das erste Aufnahmerohr und das zweite Auf-
nahmerohr durch eine zerstörungsfrei lösbare Verbin-
dung miteinander derart verbunden sind, dass nach ei-
nem zerstörungsfreien Lösen der zerstörungsfrei lösba-
ren Verbindung das erste Aufnahmerohr von dem zwei-
ten Aufnahmerohr trennbar ist.
[0006] Unter einem Abgasnachbehandlungselement
soll ein Element verstanden werden, durch welches die
Qualität und/oder die Quantität und/oder die Richtung
des Abgasstroms einer Brennkraftmaschine beeinflusst
wird, insbesondere im Hinblick auf eine Reinigung von
im Abgasstrom enthaltener Schadstoffe und/oder durch
welches irgendeine andere den Abgasstrom beeinflus-

sende Funktion ausgeübt wird, z.B. eine Richtungslen-
kung des Abgasstroms (Drallerzeugung, Strömungsum-
lenkung) oder den Abgasstrom mit Zusatzstoffen wie
Harnstofflösung mischt oder auch zur Schalldämpfung
des vom Abgasstrom erzeugten Schalls.
[0007] Das erste Aufnahmerohr, das zweite Aufnah-
merohr, der erste Mantel und/oder der zweite Mantel kön-
nen einstückig oder mehrteilig bzw. mehrstückig
und/oder glatt zylindrisch und/oder im Querschnitt ge-
stuft und/oder mit wenigstens einer Schrägung oder Ab-
biegung versehen sein. Auch kann der Querschnitt be-
liebig sein, beispielsweise kreisrund, oval quadratisch,
rechteckig oder polygonal.
[0008] Insbesondere übt das erste Abgasnachbe-
handlungselement wenigstens eine erste Funktion aus,
welche von wenigstens einer zweiten Funktion verschie-
den ist, welche das zweite Abgasnachbehandlungsele-
ment ausführt. Dies ist beispielsweise dann der Fall,
wenn das erste Abgasnachbehandlungselement durch
ein Partikelfilterelement und das zweite Abgasnachbe-
handlungselement durch ein Oxidationskatalysatorele-
ment oder ein SCR-Reduktionskatalysatorelement ge-
bildet wird. Alternativ kann die erste Funktion auch mit
der zweiten Funktion übereinstimmen, wenn beispiels-
weise das erste Abgasnachbehandlungselement und
das zweite Abgasnachbehandlungselement jeweils
durch ein Partikelfilterelement, ein Oxidationskatalysa-
torelement oder ein SCR-Reduktionskatalysatorelement
gebildet werden, so dass in diesem Fall eine Reihen-
schaltung von Abgasnachbehandlungselementen mit
gleicher Funktion vorliegt.
[0009] Insbesondere ist die zerstörungsfrei lösbare
Verbindung derart ausgeführt, dass das wenigstens eine
erste Abgasnachbehandlungselement mit dem wenigs-
tens einen zweiten Abgasnachbehandlungselement
stets in Strömungsverbindung steht. Hierzu kann auch
ein innerhalb des ersten Mantels ausgebildeter erster
Strömungsquerschnitt mit einem innerhalb des zweiten
Abgasnachbehandlungselements ausgebildeten zwei-
ten Strömungsquerschnitt in Strömungsverbindung ste-
hen.
[0010] Wenigstens nach dem zerstörungsfreien Lösen
der zerstörungsfrei lösbaren Verbindung und nach dem
Trennen der beiden Aufnahmerohre ist dann die erste
Abgasnachbehandlungseinrichtung wenigstens aus
dem ersten Aufnahmerohr entnehmbar und kann repa-
riert, gereinigt oder durch eine erste Austausch-Abgas-
nachbehandlungseinrichtung ersetzt werden. Eine sol-
che Auswechslung der ersten Abgasnachbehandlungs-
einrichtung kann beispielsweise notwendig sein, wenn
die erste Abgasnachbehandlungseinrichtung beispiels-
weise durch eine Partikelfiltereinrichtung gebildet wird
und wenigstens ein Partikelfilterelement der Partikelfilte-
reinrichtung nach einiger Betriebszeit mit unbrennbaren
Partikeln zugesetzt ist und dann ausgetauscht oder ge-
reinigt werden muss. Hierzu wird dann erste Abgasnach-
behandlungseinrichtung oder die erste Austausch-Nach-
behandlungseinrichtung wenigstens in das erste Aufnah-
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merohr eingesetzt und dann die gelöste zerstörungsfrei
lösbare Verbindung wieder zerstörungsfrei verbunden.
[0011] Gemäß der Erfindung ist dann vorgesehen,
dass die zweite Abgasnachbehandlungseinrichtung wei-
terhin einen in Bezug auf das erste Aufnahmerohr und
das zweite Aufnahmerohr separaten rohrförmigen zwei-
ten Mantel sowie eine zweite Lagermatte umfasst, wobei
das wenigstens eine zweite Abgasnachbehandlungse-
lement insbesondere mittels der zweiten Lagermatte in
dem zweiten Mantel fixiert ist, wobei der wenigstens eine
in dem zweiten Aufnahmerohr aufgenommene Teil der
zweiten Abgasnachbehandlungseinrichtung in dem
zweiten Aufnahmerohr entnehmbar aufgenommen ist.
[0012] Dann ist auch wenigstens ein Teil der zweiten
Abgasnachbehandlungseinrichtung dem zweiten Auf-
nahmerohr beispielsweise zu Reinigungs-, Demontage-
oder Wartungszwecken auf einfache Weise entnehmbar
bzw. zu Montagezwecken in dem zweiten Aufnahmerohr
aufnehmbar. Hierzu ist lediglich das Lösen der insbeson-
dere einzigen zerstörungsfrei lösbaren Verbindung not-
wendig, welche zwischen dem ersten Aufnahmerohr und
dem zweiten Aufnahmerohr vorgesehen ist.
[0013] Dabei kommt es weder auf die die Richtung der
Durchströmung der ersten und zweiten Abgasnachbe-
handlungseinrichtung durch das Abgas noch auf die Rei-
henfolge der Anordnung zwischen der ersten Abgas-
nachbehandlungseinrichtung und der zweiten Abgas-
nachbehandlungseinrichtung in Bezug auf die Strö-
mungsrichtung des Abgases nicht an.
[0014] Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten
Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Ver-
besserungen der in Patentanspruch 1 angegebenen Er-
findung möglich.
[0015] Besonders bevorzugt wird das erste Aufnahme-
rohr wenigstens teilweise durch eine erste Gehäuse-
schale des Gehäuses, und/oder das zweite Aufnahme-
rohr wird wenigstens teilweise durch eine zweite Gehäu-
seschale des Gehäuses gebildet.
[0016] Unter einer Gehäuseschale ist jegliches Ge-
häusebauteil des Gehäuses der Abgasnachbehand-
lungsvorrichtung zu verstehen, welches irgendeine Bau-
gruppe oder irgendein Bauelement der Abgasnachbe-
handlungsvorrichtung wenigstens teilweise haust oder
in sich aufnimmt, durch welches die Qualität und/oder
die Quantität des Abgasstroms beeinflusst wird, insbe-
sondere im Hinblick auf darin enthaltene Schadstoffe
und/oder durch welches irgendeine andere den Abgas-
strom beeinflussende Funktion ausgeübt wird, z.B. eine
Richtungslenkung des Abgasstroms (Drallerzeugung,
Strömungsumlenkung) oder ihn mit Zusatzstoffen wie
Harnstofflösung mischt bzw. Schalldämpfung des vom
Abgasstrom erzeugten Schalls. Dabei können die erste
Gehäuseschale und die zweite Gehäuseschale einstü-
ckig oder auch mehrteilig ausgebildet sein.
[0017] Auch kann wenigstens in einem Bereich einer
Trennebene zwischen dem ersten Aufnahmerohr und
dem zweiten Aufnahmerohr ein erster Durchmesser des
ersten Aufnahmerohrs im Wesentlichen identisch mit ei-

nem zweiten Durchmesser des zweiten Aufnahmerohrs
sein. Es sind aber auch unterschiedlich erste und zweite
Durchmesser denkbar.
[0018] Gemäß einer Weiterbildung sind eine erste Mit-
telachse des ersten Aufnahmerohrs und des ersten Man-
tels einerseits und eine zweite Mittelachse des zweiten
Aufnahmerohrs und des zweiten Mantels andererseits
koaxial zueinander angeordnet. Alternativ könnten die
erste Mittelachse und die zweite Mittelachse auch einen
spitzen Winkel relativ zueinander einnehmen.
[0019] Weiterbildend kann auch vorgesehen sein,
dass das wenigstens eine zweite Abgasnachbehand-
lungselement mit der Einlassöffnung und das wenigstens
eine erste Abgasnachbehandlungselement mit der Aus-
lassöffnung in Strömungsverbindung steht. Alternativ
kann natürlich auch das wenigstens eine zweite Abgas-
nachbehandlungselement mit der Auslassöffnung und
das wenigstens eine erste Abgasnachbehandlungsele-
ment mit der Einlassöffnung in Strömungsverbindung
stehen.
[0020] Dann ist in Strömungsrichtung des Abgases ge-
sehen die zweite Abgasnachbehandlungseinrichtung
der ersten Abgasnachbehandlungseinrichtung vorge-
ordnet oder die erste Abgasnachbehandlungseinrich-
tung ist der zweiten Abgasnachbehandlungseinrichtung
in Strömungsrichtung des Abgases gesehen vorgeord-
net. Zusätzlich kann auch noch eine dritte Abgasnach-
behandlungseinrichtung der Abgasnachbehandlungs-
vorrichtung vorgesehen sein, welche dann in Strömungs-
richtung des Abgases gesehen der ersten Abgasnach-
behandlungseinrichtung oder der zweiten Abgasnach-
behandlungseinrichtung vor- oder nachgeordnet ist.
[0021] Eine besondere einfache Montage, Wartung
und Demontage der ersten und zweiten Abgasnachbe-
handlungseinrichtung ergeben sich, wenn die zerstö-
rungsfrei lösbare Verbindung eine einzige zerstörungs-
frei lösbare Verbindung zwischen dem ersten Aufnah-
merohr und dem zweiten Aufnahmerohr oder zwischen
der ersten und zweiten Abgasnachbehandlungseinrich-
tung darstellt. Da dann lediglich eine einzige zerstörungs-
frei lösbare Verbindung vorgesehen ist, lassen sich Kos-
ten einsparen, sowohl bei der Montage als auch bei der
Demontage der Abgasnachbehandlungsvorrichtung so-
wie auch im Wartungsfall. Weiterhin muss zum Lö-
sen/Herstellen der einzigen zerstörungsfrei lösbaren
Verbindung entsprechendes Werkzeug an nur einer Stel-
le der Abgasnachbehandlungsvorrichtung eingesetzt
werden, was besonders vorteilhaft ist, wenn in der un-
mittelbaren Nachbarschaft der Abgasnachbehandlungs-
vorrichtung noch weitere Baugruppen angeordnet sind.
[0022] Gemäß einer Ausführungsform ist die erste Ab-
gasnachbehandlungseinrichtung im Wesentlichen voll-
ständig in dem ersten Aufnahmerohr und die zweite Ab-
gasnachbehandlungseinrichtung im Wesentlichen voll-
ständig in dem zweiten Aufnahmerohr aufgenommen.
[0023] Gemäß einer Weiterbildung können ein erstes
Ende des ersten Aufnahmerohrs und ein erstes Ende
des ersten Mantels sowie ein erstes Ende des zweiten
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Aufnahmerohrs und ein erstes Ende des zweiten Mantels
insbesondere jeweils schräg nach radial außen abgebo-
gen sein. Insbesondere können das erste Ende des ers-
ten Aufnahmerohrs und das erste Ende des ersten Man-
tels sowie das erste Ende des zweiten Aufnahmerohrs
und das erste Ende des zweiten Mantels zusammen ei-
nen keilförmig nach radial außen vorspringenden Quer-
schnitt ausbilden.
[0024] Die nach außen abgebogenen ersten Enden
können aber auch senkrecht zur Axialrichtung (Mittelach-
se) abgebogen sowie beispielsweise eben und flach aus-
gebildet sein oder auch als verrundete Bördelungen oder
Einrollungen.
[0025] Auch kann die zerstörungsfrei lösbare Verbin-
dung ein Spannmittel beinhalten, welche die ersten En-
den des ersten Aufnahmerohrs und des ersten Mantels
einerseits und die ersten Enden des zweiten Aufnahme-
rohrs und des zweiten Mantels andererseits wenigstens
axial gegeneinander spannt.
[0026] Dabei kann das Spannmittel beispielsweise ei-
ne keilförmig ausgebildete Innenkontur aufweisen und
den keilförmig nach radial außen vorspringenden Quer-
schnitt mit dieser komplementär keilförmig ausgebilde-
ten Innenkontur übergreifen.
[0027] Durch wenigstens eine der oben beschriebe-
nen Maßnahmen wird bereits eine axiale und radiale
Festlegung der ersten Abgasnachbehandlungseinrich-
tung und der zweiten Abgasnachbehandlungseinrich-
tung ausgebildet.
[0028] Zusätzlich oder alternativ hierzu kann (können)
auch ein zweites Ende des zweiten Mantels gegen einen
zweiten axialen Anschlag des zweiten Aufnahmerohrs
und/oder ein zweites Ende des ersten Mantels gegen
einen ersten axialen Anschlag des ersten Aufnahme-
rohrs axial anschlagen. Dadurch wird ebenfalls eine axi-
ale Festlegung der ersten Abgasnachbehandlungsein-
richtung und der zweiten Abgasnachbehandlungsein-
richtung vorgesehen.
[0029] Das Spannmittel kann insbesondere eine
Spannschelle beinhalten, welche die ersten Enden des
ersten Aufnahmerohrs und des ersten Mantels einerseits
und die ersten Enden des zweiten Aufnahmerohrs und
des zweiten Mantels andererseits durch radialen Über-
griff axial gegeneinander spannt. Alternativ oder zusätz-
lich kann das Spannmittel auch eine oder mehrere axiale
Verschraubungen umfassen.
[0030] Gemäß einer Weiterbildung kann wenigstens
im Bereich einer Trennebene zwischen dem ersten Auf-
nahmerohr und dem zweiten Aufnahmerohr zwischen
dem ersten Aufnahmerohr und dem ersten Mantel ein
erstes Dichtungselement angeordnet sein, welches ei-
nen ersten Ringspalt zwischen dem ersten Aufnahme-
rohr und dem ersten Mantel abdichtet, und zwischen dem
zweiten Aufnahmerohr und dem zweiten Mantel ein zwei-
tes Dichtungselement angeordnet sein, welches einen
zweiten Ringspalt zwischen dem zweiten Aufnahmerohr
und dem zweiten Mantel abdichtet. Mit dem ersten und
zweiten Dichtungselement wird verhindert, dass von in-

nerhalb des zweiten Mantels und innerhalb des ersten
Mantels strömendem Abgasstrom Abgas in den ersten
Ringspalt und/oder in den zweiten Ringspalt gerät.
[0031] Insbesondere kann im Bereich der Trennebene
zwischen dem ersten Aufnahmerohr und dem zweiten
Aufnahmerohr ein erstes Ende des ersten Aufnahme-
rohrs sowie ein erstes Ende des ersten Mantels nach
radial außen abgebogen sein und das erste Dichtungs-
element zwischen dem ersten Ende des ersten Mantels
und dem ersten Ende des ersten Aufnahmerohrs ange-
ordnet sein, und ein erstes Ende des zweiten Aufnahme-
rohrs sowie ein erstes Ende des zweiten Mantels nach
radial außen abgebogen sein, und das zweite Dichtungs-
element zwischen dem ersten Ende des zweiten Aufnah-
merohrs und dem ersten Ende des zweiten Mantels an-
geordnet sein.
[0032] Gemäß einer Weiterbildung kann vorgesehen
sein, dass

a) das erste Ende des ersten Mantels einen nach
radial außen vorspringenden Querschnitt mit zwei
axial voneinander weg weisenden Abschnitten aus-
bildet und dass das erste Ende des ersten Aufnah-
merohrs parallel zu einem zu dem ersten Aufnah-
merohr weisenden ersten Abschnitt des vorsprin-
genden Querschnitts verläuft, und dass das erste
Ende des zweiten Mantels und das erste Ende des
zweiten Aufnahmerohrs parallel zu einem zu dem
zweiten Aufnahmerohr weisenden zweiten Ab-
schnitt des vorspringenden Querschnitts verlaufen,
wobei zwischen dem ersten Ende des zweiten Man-
tels und dem zweiten Abschnitt des vorspringenden
Querschnitts ein drittes Dichtungselement angeord-
net ist, welches einen dritten Ringspalt zwischen
dem ersten Ende des zweiten Mantels und dem
zweiten Abschnitt des vorspringenden Querschnitts
abdichtet, oder dass
b) das erste Ende des zweiten Mantels einen nach
radial außen vorspringenden Querschnitt mit zwei
axial voneinander weg weisenden Abschnitten aus-
bildet, und dass das erste Ende des ersten Mantels
und das erste Ende des ersten Aufnahmerohrs pa-
rallel zu einem zu dem ersten Aufnahmerohr wei-
senden ersten Abschnitt des vorspringenden Quer-
schnitts verlaufen, und dass das erste Ende des
zweiten Aufnahmerohrs parallel zu einem zu dem
zweiten Aufnahmerohr weisenden zweiten Ab-
schnitt des vorspringenden Querschnitts verläuft,
wobei zwischen dem ersten Ende des ersten Man-
tels und dem ersten Abschnitt des vorspringenden
Querschnitts ein drittes Dichtungselement angeord-
net ist, welches einen dritten Ringspalt zwischen
dem ersten Ende des ersten Mantels und dem ersten
Abschnitt des vorspringenden Querschnitts abdich-
tet.

[0033] Dabei kann der vorspringende Querschnitt bei-
spielsweise keilförmig vorspringen, wobei der Quer-
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schnitt beispielsweise von radial innen nach radial außen
hin abnimmt.
[0034] Gemäß einer Ausführungsform kann die erste
Abgasnachbehandlungseinrichtung auch nur teilweise in
dem ersten Aufnahmerohr und teilweise in dem zweiten
Aufnahmerohr und die zweite Abgasnachbehandlungs-
einrichtung im Wesentlichen vollständig in dem zweiten
Aufnahmerohr aufgenommen sein. Alternativ hierzu
kann die zweite Abgasnachbehandlungseinrichtung nur
teilweise in dem zweiten Aufnahmerohr und teilweise in
dem ersten Aufnahmerohr und die erste Abgasnachbe-
handlungseinrichtung im Wesentlichen vollständig in
dem ersten Aufnahmerohr aufgenommen sein.
[0035] Bevorzugt kann die erste Abgasnachbehand-
lungseinrichtung eine Partikelfiltereinrichtung beinhalten
oder durch eine solche gebildet werden, wobei der erste
Mantel einen Partikelfiltermantel und das erste Abgas-
nachbehandlungselement ein Partikelfilterelement bein-
haltet, und die zweite Abgasnachbehandlungseinrich-
tung eine Oxidationskatalysatoreinrichtung beinhalten
oder durch eine solche gebildet werden, wobei der zweite
Mantel einen Oxidationskatalysatormantel und das zwei-
te Abgasnachbehandlungselement wenigstens ein Oxi-
dationskatalysatorelement beinhaltet.
[0036] Alternativ kann die erste Abgasnachbehand-
lungseinrichtung eine Partikelfiltereinrichtung beinhalten
oder durch eine solche gebildet werdet, wobei der erste
Mantel einen Partikelfiltermantel und das erste Abgas-
nachbehandlungselement ein Partikelfilterelement bein-
haltet, und die zweite Abgasnachbehandlungseinrich-
tung eine SCR-Katalysatoreinrichtung beinhalten oder
durch eine solche gebildet werden, wobei der zweite
Mantel einen SCR-Reduktionskatalysatormantel und
das zweite Abgasnachbehandlungselement wenigstens
ein SCR-Reduktionskatalysatorelement beinhaltet.
[0037] Die Erfindung betrifft auch mit eine Brennkraft-
maschine, beispielsweise eine Brennkraftmaschine ei-
nes Kraftfahrzeugs oder eine stationäre Brennkraftma-
schine mit wenigstens einer oben beschriebenen Abgas-
nachbehandlungsvorrichtung.

Zeichnungen

[0038] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der
Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 eine Schnittdarstellung einer bevorzugten Aus-
führungsform einer Abgasnachbehandlungs-
vorrichtung gemäß der Erfindung;

Fig. 2 einen vergrößerten Ausschnitt von Fig.1;

Fig. 3 eine Explosionszeichnung der Abgasnachbe-
handlungsvorrichtung von Fig. 1.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0039] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
nach Fig. 1 bis Fig. 3 umfasst eine Abgasnachbehand-
lungsvorrichtung 1 ein Gehäuse 2 mit einem beispiels-
weise zylindrischen Eingangsgehäuse 4, welches bei-
spielsweise eine Oxidationskatalysatoreinrichtung 6 als
zweite Abgasnachbehandlungseinrichtung haust oder
aufnimmt und mit einem beispielsweise zylindrischen
Ausgangsgehäuse 8, welches beispielsweise eine Par-
tikelfiltereinrichtung 10 als erste Abgasnachbehand-
lungseinrichtung haust oder aufnimmt.
[0040] Das Ausgangsgehäuse 8 bildet wenigstens an
seinem zum Eingangsgehäuse weisenden Ende ein bei-
spielsweise zylindrisches erstes Aufnahmerohr 14 aus,
in welchem die Partikelfiltereinrichtung 10 entnehmbar
aufgenommen ist, welche einen separaten rohrförmigen
Partikelfiltermantel 16 und wenigstens ein wenigstens
mittels einer ersten Lagermatte 18 in dem Partikelfilter-
mantel 16 fixiertes Partikelfilterelement 20 umfasst. Hier
ist beispielsweise die Partikelfiltereinrichtung 10 im We-
sentlichen vollständig in dem ersten Aufnahmerohr 14
aufgenommen.
[0041] Weiterhin bildet das Eingangsgehäuse 4 insbe-
sondere an seinem zum Ausgangsgehäuse 8 weisenden
Ende ein beispielsweise zylindrisches zweites Aufnah-
merohr 22 aus, in welchem die Oxidationskatalysator-
einrichtung 6 aufgenommen ist, welche einen separaten
rohrförmigen Oxidationskatalysatormantel 24 und bei-
spielsweise ein mittels einer zweiten Lagermatte 26 in
dem Oxidationskatalysatormantel 24 fixiertes Oxidati-
onskatalysatorelement 28 umfasst. Ein erstes Ende 12
des ersten Aufnahmerohrs 14 weist auf ein erstes Ende
30 des zweiten Aufnahmerohrs 22 zu, wobei die beiden
ersten Enden 12, 30 durch eine beispielsweise einzige
lösbare Verbindung 32 miteinander verbunden sind (Fig.
2).
[0042] Mittels der lösbaren Verbindung 32 steht das
Partikelfilterelement 20 mit dem Oxidationskatalysator-
element 28 stets in Strömungsverbindung. Weiterhin
steht ein erster für das Abgas zur Verfügung stehender
Strömungsquerschnitt innerhalb des Partikelfilterman-
tels 16 mit einem zweiten für das Abgas zur Verfügung
stehenden Strömungsquerschnitt innerhalb des Oxidati-
onskatalysatormantels 24 stets in Strömungsverbin-
dung.
[0043] In einem Bereich einer Trennebene 34 zwi-
schen dem ersten Aufnahmerohr 14 und dem zweiten
Aufnahmerohr 22 ist ein erster Durchmesser des ersten
Aufnahmerohrs 14 im Wesentlichen identisch mit einem
zweiten Durchmesser des zweiten Aufnahmerohrs 22.
Weiterhin sind beispielsweise eine erste Mittelachse 36
des ersten Aufnahmerohrs 14 und des Partikelfilterman-
tels 16 einerseits und eine zweite Mittelachse 38 des
zweiten Aufnahmerohrs 22 und des Oxidationskatalysa-
tormantels 24 andererseits koaxial zueinander angeord-
net. Die Trennebene 34 ist beispielsweise senkrecht zur
ersten Mittelachse 36 und zur zweiten Mittelachse 38.
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[0044] Das Eingangsgehäuse 4 weist beispielsweise
an seinem vom Ausgangsgehäuse weg weisenden Ende
eine Abgaseinlassöffnung 40 zur Einleitung von bei-
spielsweise aus einer Diesel-Brennkraftmaschine eines
Kraftfahrzeugs stammenden ungereinigten Abgasen
und das Ausgangsgehäuse 8 an seinem vom Eingangs-
gehäuse 4 weg weisenden Ende eine Abgasauslassöff-
nung 42 zur Ableitung der von Schadstoffen wenigstens
teilweise gereinigten Abgase aus dem Ausgangsgehäu-
se 8 zur weiteren Abgasreinigung oder zur Ableitung in
die Atmosphäre auf.
[0045] Der Oxidationskatalysatormantel 24 weist ein
erstes Ende 44 und ein zweites Ende 46 auf, wie auch
der Partikelfiltermantel 16 ein erstes Ende 48 und ein
zweites Ende 50 aufweist. Dabei weisen die beiden ers-
ten Enden 44, 48 des Oxidationskatalysatormantels 24
und des Partikelfiltermantels 16 aufeinander zu während
die zweiten Enden 46, 50 voneinander wegweisen. Wei-
terhin ist ein erster Durchmesser des ersten Aufnahme-
rohrs 14 beispielsweise im Wesentlichen identisch mit
einem zweiten Durchmesser des zweiten Aufnahme-
rohrs 22.
[0046] Das zweite Ende 46 des Oxidationskatalysator-
mantels 24 ist mit einem zweiten Drahtgestrickring 52 im
zweiten Aufnahmerohrs 22 und das zweite Ende 50 des
Partikelfiltermantels 16 mit einem ersten Drahtgestrick-
ring 54 im ersten Aufnahmerohrs 14 radial abgestützt.
Dadurch wird jeweils eine radiale Abstützung der Oxida-
tionskatalysatoreinrichtung 6 und der Partikelfilterein-
richtung 10 vorgesehen oder ausgebildet.
[0047] Wie insbesondere Fig. 2 zeigt, ist im Bereich
der Trennebene 34 zwischen dem ersten Aufnahmerohr
14 und dem zweiten Aufnahmerohr 22 zwischen dem
ersten Ende 12 des ersten Aufnahmerohrs 14 und dem
ersten Ende 48 des Partikelfiltermantels 16 ein erstes
Dichtungselement 56 angeordnet, welches einen ersten
Ringspalt 58 zwischen dem ersten Aufnahmerohr 14 und
dem Partikelfiltermantel 16 abdichtet.
[0048] Darüber hinaus ist zwischen dem ersten Ende
30 des zweiten Aufnahmerohrs 22 und dem ersten Ende
44 des Oxidationskatalysatormantels 24 ein zweites
Dichtungselement 60 angeordnet, welches einen zwei-
ten Ringspalt 62 zwischen dem zweiten Aufnahmerohr
22 und dem Oxidationskatalysatormantel 24 abdichtet.
[0049] Durch die ersten und zweiten Dichtungsele-
mente 58, 62 werden der Oxidationskatalysatormantel
24 und der Partikelfiltermantel 16 zusätzlich radial fest-
gelegt.
[0050] Insbesondere sind das erste Ende 12 des ers-
ten Aufnahmerohrs 14 sowie das erste Ende 48 des Par-
tikelfiltermantels 16 nach radial außen winkelig und we-
nigstens abschnittsweise etwa parallel zueinander ab-
gebogen, und insbesondere gegenläufig hierzu das erste
Ende 30 des zweiten Aufnahmerohrs 22 sowie das erste
Ende 44 des Oxidationskatalysatormantels 24 nach ra-
dial außen winkelig und parallel zueinander abgebogen.
Dabei ist der Abbiegewinkel jeweils bevorzugt ein spitzer
Winkel.

[0051] Beispielsweise das erste Ende 48 des Partikel-
filtermantels 16 bildet hier einen nach radial außen bei-
spielsweise keilförmig vorspringenden Querschnitt 64
mit zwei axial voneinander getrennten Abschnitten 64a,
64b aus. Dabei verläuft das erste Ende 12 des ersten
Aufnahmerohrs 14 parallel zu einem zu dem ersten Auf-
nahmerohr 14 weisenden ersten Abschnitt 64a des vor-
springenden Querschnitts 64. Weiterhin verlaufen das
erste Ende 44 des Oxidationskatalysatormantels 24 und
das erste Ende 30 des zweiten Aufnahmerohrs 22 par-
allel zu einem zu dem zweiten Aufnahmerohr 22 weisen-
den zweiten Abschnitt 64b des vorspringenden Quer-
schnitts 64. Zwischen dem ersten Ende 44 des Oxidati-
onskatalysatormantels 24 und dem zweiten Abschnitt
64b des vorspringenden Querschnitts 64 ist ein drittes
Dichtungselement 66 angeordnet, welches einen dritten
Ringspalt 68 zwischen dem ersten Ende 44 des Oxida-
tionskatalysatormantels 24 und dem zweiten Abschnitt
64b des vorspringenden Querschnitts 64 abdichtet. Der
hier bevorzugt keilförmig vorspringende Querschnitt 64
nimmt beispielsweise von radial innen nach radial außen
hin ab.
[0052] Gemäß einer zweiten, hier nicht dargestellten
Ausführungsform kann auch das erste Ende 44 des Oxi-
dationskatalysatormantels 24 einen nach radial außen
vorspringenden Querschnitt mit zwei axial voneinander
weg weisenden Abschnitten ausbilden, wobei dann das
erste Ende 48 des Partikelfiltermantels 16 und das erste
Ende 12 des ersten Aufnahmerohrs 14 parallel zu einem
zu dem ersten Aufnahmerohr 14 weisenden ersten Ab-
schnitt des vorspringenden Querschnitts verlaufen, und
wobei das erste Ende 30 des zweiten Aufnahmerohrs 22
parallel zu einem zu dem zweiten Aufnahmerohr 22 wei-
senden zweiten Abschnitt des vorspringenden Quer-
schnitts verläuft, und wobei zwischen dem ersten Ende
48 des Partikelfiltermantels 16 und dem ersten Abschnitt
des vorspringenden Querschnitts dann ein drittes Dich-
tungselement angeordnet ist, welches einen dritten
Ringspalt zwischen dem ersten Ende 48 des Partikelfil-
termantels 16 und dem ersten Abschnitt des vorsprin-
genden Querschnitts abdichtet.
[0053] Die lösbare Verbindung 32 beinhaltet ein
Spannmittel, welches die ersten Enden 12, 48 des ersten
Aufnahmerohrs 14 und des Partikelfiltermantels 16 ei-
nerseits und die ersten Enden 30, 44 des zweiten Auf-
nahmerohrs 22 und des Oxidationskatalysatormantels
24 andererseits wenigstens axial gegeneinander spannt.
Dadurch wird eine zweite axiale Festlegung der Oxida-
tionskatalysatoreinrichtung 6 und der Partikelfilterein-
richtung 10 vorgesehen oder ausgebildet.
[0054] Das Spannmittel beinhalten hier beispielsweise
eine Spannschelle 70, welche die ersten Enden 12, 48
des ersten Aufnahmerohrs 14 und des Partikelfilterman-
tels 16 einerseits und die ersten Enden 30, 44 des zwei-
ten Aufnahmerohrs 22 und des Oxidationskatalysator-
mantels 24 andererseits durch Übergriff axial gegenein-
ander spannt.
[0055] Wenigstens nach dem Lösen der lösbaren Ver-
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bindung 32 bzw. der Spannschelle 70 und nach dem
Trennen der beiden Aufnahmerohre 14, 22 ist dann die
Partikelfiltereinrichtung 10 aus dem ersten Aufnahme-
rohr 14 entnehmbar und kann entweder von Partikeln
gereinigt oder durch eine Austausch-Partikelfiltereinrich-
tung ersetzt werden. Eine solche Auswechslung der Par-
tikelfiltereinrichtung 10 kann beispielsweise notwendig
sein, wenn das wenigstens eine Partikelfilterelement
nach einiger Betriebszeit mit Partikeln zugesetzt ist. Hier-
zu wird die Partikelfiltereinrichtung 10 oder die Aus-
tausch-Partikelfiltereinrichtung in das erste Aufnahme-
rohr 14 eingesetzt und dann die gelöste lösbare Verbin-
dung 32 wieder verbunden.
[0056] Zuvor, gleichzeitig oder danach ist auch die Oxi-
dationskatalysatoreinrichtung 6 dem zweiten Aufnahme-
rohr 22 beispielsweise zu Demontage- oder Wartungs-
zwecken auf einfache Weise entnehmbar bzw. zu Mon-
tagezwecken in dem zweiten Aufnahmerohr 22 auf-
nehmbar. Hierzu ist lediglich das Lösen der einzigen lös-
baren Verbindung 32 notwendig, welche zwischen dem
ersten Ende 12 ersten Aufnahmerohr 14 und dem ersten
Ende 30 des zweiten Aufnahmerohr 22 vorgesehen ist.
Mit dem Lösen oder Verbinden der lösbaren Verbindung
32 werden darüber hin aus auch gleichzeitig die ersten
Enden 48, 44 des Partikelfiltermantels 16 und des Oxi-
dationskatalysatormantels 24 voneinander gelöst oder
miteinander verbunden.

Bezugszeichenliste

[0057]

1 Abgasnachbehandlungseinrichtung
2 Gehäuse
4 Eingangsgehäuse
6 Oxidationskatalysatoreinrichtung
8 Ausgangsgehäuse
10 Partikelfiltereinrichtung
12 erstes Ende
14 erstes Aufnahmerohr
16 Partikelfiltermantel
18 erste Lagermatte
20 Partikelfilterelement
22 zweites Aufnahmerohr
24 Oxidationskatalysatormantel
26 zweite Lagermatte
28 Oxidationskatalysatorelement
30 erstes Ende
32 lösbare Verbindung
34 Trennebene
36 erste Mittelachse
38 zweite Mittelachse
40 Abgaseinlassöffnung
42 Abgasauslassöffnung
44 erstes Ende
46 zweites Ende
48 erstes Ende
50 zweites Ende

52 zweiter Drahtgestrickring
54 erster Drahtgestrickring
56 erstes Dichtungselement
58 erster Ringspalt
60 zweites Dichtungselement
62 zweiter Ringspalt
64 vorspringender Querschnitt
64a erster Abschnitt
64b zweiter Abschnitt
66 drittes Dichtungselement
68 dritter Ringspalt
70 Spannschelle

Patentansprüche

1. Abgasnachbehandlungsvorrichtung (1) einer Brenn-
kraftmaschine, welche einen über eine Abgaseinlas-
söffnung (40) eingeführten Abgasstrom wenigstens
teilweise von Schadstoffen befreit und ihn dann über
eine Abgasauslassöffnung (42) in die Atmosphäre
leitet und welche ein Gehäuse (2) aufweist, wobei

a) ein erstes Aufnahmerohr (14) vorgesehen ist,
in welchem wenigstens ein Teil einer ersten Ab-
gasnachbehandlungseinrichtung (10) umfas-
send einen in Bezug auf das erste Aufnahme-
rohr (14) und ein zweites Aufnahmerohr (22) se-
paraten rohrförmigen ersten Mantel (16) und
wenigstens ein insbesondere wenigstens mit-
tels einer ersten Lagermatte (18) in dem ersten
Mantel (16) fixiertes erstes Abgasnachbehand-
lungselement (20) entnehmbar aufgenommen
ist, und wobei
b) in dem zweiten Aufnahmerohr (22) wenigs-
tens ein Teil einer zweiten Abgasnachbehand-
lungseinrichtung (6) mit wenigstens einem zwei-
ten Abgasnachbehandlungselement (28) auf-
genommen ist, und wobei
c) wenigstens das erste Aufnahmerohr (14) und
das zweite Aufnahmerohr (22) durch eine zer-
störungsfrei lösbare Verbindung (32) miteinan-
der derart verbunden sind, dass nach einem zer-
störungsfreien Lösen der zerstörungsfrei lösba-
ren Verbindung (32) das erste Aufnahmerohr
(14) von dem zweiten Aufnahmerohr (22) trenn-
bar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
d) die zweite Abgasnachbehandlungseinrich-
tung (6) weiterhin einen in Bezug auf das erste
Aufnahmerohr (14) und das zweite Aufnahme-
rohr (22) separaten rohrförmigen zweiten Man-
tel (24) umfasst, wobei das wenigstens eine
zweite Abgasnachbehandlungselement (28)
insbesondere mittels einer zweiten Lagermatte
(26) in dem zweiten Mantel (24) fixiert ist, wobei
e) der wenigstens eine in dem zweiten Aufnah-
merohr (22) aufgenommene Teil der zweiten
Abgasnachbehandlungseinrichtung (6) in dem
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zweiten Aufnahmerohr (22) entnehmbar aufge-
nommen ist.

2. Abgasnachbehandlungsvorrichtung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass

a) das erste Aufnahmerohr (14) wenigstens teil-
weise durch eine erste Gehäuseschale (8) des
Gehäuses (2), und/oder dass
b) das zweite Aufnahmerohr (22) wenigstens
teilweise durch eine zweite Gehäuseschale (4)
des Gehäuses (2) gebildet wird.

3. Abgasnachbehandlungsvorrichtung nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine erste
gemeinsame Mittelachse (36) des ersten Aufnahme-
rohrs (14) und des ersten Mantels (16) einerseits
und eine zweite gemeinsame Mittelachse des zwei-
ten Aufnahmerohrs (22) und des zweiten Mantels
(24) andererseits koaxial zueinander angeordnet
sind.

4. Abgasnachbehandlungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

a) das wenigstens eine zweite Abgasnachbe-
handlungselement (28) mit der Abgaseinlass-
öffnung (40) und das wenigstens eine erste Ab-
gasnachbehandlungselement (20) mit der Ab-
gasauslassöffnung (42) in Strömungsverbin-
dung steht, oder dass
b) das wenigstens eine zweite Abgasnachbe-
handlungselement (28) mit der Abgasauslass-
öffnung (42) und das wenigstens eine erste Ab-
gasnachbehandlungselement (20) mit der Ab-
gaseinlassöffnung (40) in Strömungsverbin-
dung steht.

5. Abgasnachbehandlungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zerstörungsfrei lösbare Verbin-
dung (32) die einzige zerstörungsfrei lösbare Ver-
bindung zwischen dem ersten Aufnahmerohr (14)
und dem zweiten Aufnahmerohr (22) darstellt.

6. Abgasnachbehandlungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Abgasnachbehandlungs-
einrichtung (10) im Wesentlichen vollständig in dem
ersten Aufnahmerohr (14) und die zweite Abgas-
nachbehandlungseinrichtung (6) im Wesentlichen
vollständig in dem zweiten Aufnahmerohr (22) auf-
genommen ist.

7. Abgasnachbehandlungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein erstes Ende (12) des ersten Auf-

nahmerohrs (14) und ein erstes Ende (48) des ersten
Mantels (16) sowie ein erstes Ende (30) des zweiten
Aufnahmerohrs (22) und ein erstes Ende (44) des
zweiten Mantels (24) jeweils nach radial außen ab-
gebogen sind.

8. Abgasnachbehandlungsvorrichtung nach Anspruch
7, dadurch gekennzeichnet, dass die zerstörungs-
frei lösbare Verbindung (32) ein Spannmittel bein-
haltet, welche die ersten Enden (12, 48) des ersten
Aufnahmerohrs (14) und des ersten Mantels (16) ei-
nerseits und die ersten Enden (30, 44) des zweiten
Aufnahmerohrs (22) und des zweiten Mantels (24)
andererseits wenigstens axial gegeneinander
spannt.

9. Abgasnachbehandlungsvorrichtung nach Anspruch
8, dadurch gekennzeichnet, dass das Spannmittel
eine Spannschelle beinhaltet, welche die ersten En-
den (12, 48) des ersten Aufnahmerohrs (14) und des
ersten Mantels (16) einerseits und die ersten Enden
(30, 44) des zweiten Aufnahmerohrs (22) und des
zweiten Mantels (24) andererseits durch radialen
Übergriff axial gegeneinander spannt.

10. Abgasnachbehandlungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens im Bereich einer Tren-
nebene (34) zwischen dem ersten Aufnahmerohr
(14) und dem zweiten Aufnahmerohr (22)

a) zwischen dem ersten Aufnahmerohr (14) und
dem ersten Mantel (16) ein erstes Dichtungse-
lement (56) angeordnet ist, welches einen ers-
ten Ringspalt (58) zwischen dem ersten Aufnah-
merohr (14) und dem ersten Mantel (16) abdich-
tet, und dass
b) zwischen dem zweiten Aufnahmerohr (22)
und dem zweiten Mantel (24) ein zweites Dich-
tungselement (60) angeordnet ist, welches ei-
nen zweiten Ringspalt (62) zwischen dem zwei-
ten Aufnahmerohr (22) und dem zweiten Mantel
(24) abdichtet.

11. Abgasnachbehandlungsvorrichtung nach Anspruch
10, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der
Trennebene (34)

a) ein erstes Ende (12) des ersten Aufnahme-
rohrs (14) sowie ein erstes Ende (48) des ersten
Mantels (16) nach radial außen abgebogen sind
und das erste Dichtungselement (56) zwischen
dem ersten Ende (48) des ersten Mantels (16)
und dem ersten Ende (12) des ersten Aufnah-
merohrs (14) angeordnet ist, und wobei
b) ein erstes Ende (30) des zweiten Aufnahme-
rohrs (22) sowie ein erstes Ende (44) des zwei-
ten Mantels (24) nach radial außen abgebogen
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sind, und das zweite Dichtungselement (60) zwi-
schen dem ersten Ende (30) des zweiten Auf-
nahmerohrs (22) und dem ersten Ende (44) des
zweiten Mantels (24) angeordnet ist.

12. Abgasnachbehandlungsvorrichtung nach Anspruch
11, dadurch gekennzeichnet, dass

a) das erste Ende (48) des ersten Mantels (16)
einen nach radial außen vorspringenden Quer-
schnitt (64) mit zwei axial voneinander weg wei-
senden Abschnitten (64a, 64b) ausbildet und
dass das erste Ende (12) des ersten Aufnahme-
rohrs (14) parallel zu einem zu dem ersten Auf-
nahmerohr (14) weisenden ersten Abschnitt
(64a) des vorspringenden Querschnitts (64) ver-
läuft, und dass das erste Ende (44) des zweiten
Mantels (24) und das erste Ende (30) des zwei-
ten Aufnahmerohrs (22) parallel zu einem zu
dem zweiten Aufnahmerohr (22) weisenden
zweiten Abschnitt (64b) des vorspringenden
Querschnitts (64) verlaufen, wobei zwischen
dem ersten Ende (44) des zweiten Mantels (24)
und dem zweiten Abschnitt (64b) des vorsprin-
genden Querschnitts (64) ein drittes Dichtungs-
element (66) angeordnet ist, welches einen drit-
ten Ringspalt (68) zwischen dem ersten Ende
(44) des zweiten Mantels (24) und dem zweiten
Abschnitt (64b) des vorspringenden Quer-
schnitts (64) abdichtet, oder dass
b) das erste Ende (44) des zweiten Mantels (24)
einen nach radial außen vorspringenden Quer-
schnitt mit zwei axial voneinander weg weisen-
den Abschnitten ausbildet, und dass das erste
Ende (48) des ersten Mantels (16) und das erste
Ende (12) des ersten Aufnahmerohrs (14) par-
allel zu einem zu dem ersten Aufnahmerohr (14)
weisenden ersten Abschnitt des vorspringen-
den Querschnitts (64) verlaufen, und dass das
erste Ende (30) des zweiten Aufnahmerohrs
(22) parallel zu einem zu dem zweiten Aufnah-
merohr (22) weisenden zweiten Abschnitt des
vorspringenden Querschnitts verläuft, wobei
zwischen dem ersten Ende (48) des ersten Man-
tels (16) und dem ersten Abschnitt des vorsprin-
genden Querschnitts ein drittes Dichtungsele-
ment (66) angeordnet ist, welches einen dritten
Ringspalt (68) zwischen dem ersten Ende (48)
des ersten Mantels (16) und dem ersten Ab-
schnitt des vorspringenden Querschnitts (64)
abdichtet.

13. Abgasnachbehandlungsvorrichtung nach Anspruch
12, dadurch gekennzeichnet, dass der vorsprin-
gende Querschnitt (64) keilförmig vorspringt.

14. Abgasnachbehandlungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass

a) die erste Abgasnachbehandlungseinrichtung
(10) teilweise in dem ersten Aufnahmerohr (14)
und teilweise in dem zweiten Aufnahmerohr (22)
und die zweite Abgasnachbehandlungseinrich-
tung (6) im Wesentlichen vollständig in dem
zweiten Aufnahmerohr (22) aufgenommen ist,
oder dass
b) die zweite Abgasnachbehandlungseinrich-
tung (6) teilweise in dem zweiten Aufnahmerohr
(22) und teilweise in dem ersten Aufnahmerohr
(14) und die erste Abgasnachbehandlungsein-
richtung (10) im Wesentlichen vollständig in
dem ersten Aufnahmerohr (14) aufgenommen
ist.

15. Abgasnachbehandlungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

a) die erste Abgasnachbehandlungseinrichtung
(10) eine Partikelfiltereinrichtung beinhaltet, wo-
bei der erste Mantel (16) einen Partikelfilterman-
tel und das erste Abgasnachbehandlungsele-
ment (20) ein Partikelfilterelement beinhaltet,
und dass
b) die zweite Abgasnachbehandlungseinrich-
tung (6) eine Oxidationskatalysatoreinrichtung
beinhaltet, wobei der zweite Mantel (24) einen
Oxidationskatalysatormantel und das zweite
Abgasnachbehandlungselement (28) wenigs-
tens ein Oxidationskatalysatorelement beinhal-
tet, oder dass
c) die erste Abgasnachbehandlungseinrichtung
(10) eine Partikelfiltereinrichtung beinhaltet, wo-
bei der erste Mantel (16) einen Partikelfilterman-
tel und das erste Abgasnachbehandlungsele-
ment (20) ein Partikelfilterelement beinhaltet,
und dass
d) die zweite Abgasnachbehandlungseinrich-
tung (6) eine SCR-Katalysatoreinrichtung bein-
haltet, wobei der zweite Mantel (24) einen SCR-
Reduktionskatalysatormantel und das zweite
Abgasnachbehandlungselement (28) wenigs-
tens ein SCR-Reduktionskatalysatorelement
beinhaltet.

16. Brennkraftmaschine und mit wenigstens einer Ab-
gasnachbehandlungsvorrichtung (1) nach wenigs-
tens einem der vorhergehenden Ansprüche.
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